
Allgemeine Nebenbestimmungen zur Projektförderung (ANBest-P) seit 01.03.2020: 
Welche Anforderungen müssen bei der Vergabe von Aufträgen beachtet werden?

Ist der geschätzte Auftragswert höher als 3.000 Euro netto? 

Werden die Gesamtausgaben des 
Projektes überwiegend aus öffentlichen 
Mitteln finanziert? (= zu mehr als 50 %) 

Ja 
(z.B. Kommunen, Zweckverbände)

Ja

Nein 
(in der Regel Vereine, Unternehmen) 

Keine Einhaltung von 
Vergaberecht erforderlich. 

Es müssen aber grundsätzlich vor 
Auftragserteilung mindestens 
drei geeignete Unternehmen zur 
Angebotsabgabe aufgefordert 
werden., vgl. Ziffer 3.1.

Nein 

Einhaltung der jeweiligen 
Bestimmungen, die für 
Sie als öffentlichen 
Auftraggeber gelten, 
vgl. Ziffer 3.3. 

Ist der geschätzte Auftragswert höher als 
25.000 Euro netto? Der Auftrag kann

ohne jegliches 
Verfahren direkt 
vergeben werden.

Sind Sie aufgrund haushaltsrechtlicher oder vergaberechtlicher Vorschriften zur Einhaltung des Vergaberechts verpflichtet? 
(z.B. § 55 LHO, § 28 KomHKVO, § 2 NTVergG, § 99 GWB)

Nein

Ja Nein

Beträgt die Zuwendung laut Bescheid mehr als 100.000? (bzw. bei 
mehreren Zuwendungsgebern der Gesamtbetrag der Zuwendungen)

Ja

Beachtung der Unterschwellen-
vergabeordnung (UVgO) unter 
Erleichterungen, vgl. Ziffer 3.2.1.

Handelt es sich um eine freiberufliche 
Leistung? (z.B. Architekten & Ingenieure)

Ja

Handelt es sich um eine Liefer- oder 
Dienstleistung?

Handelt es sich um eine Bauleistung?

Ja

Nein

Beachtung des 1. Abschnitts der 
Vergabeordnung für Bauleistungen 
(VOB/A), vgl. Ziffer 3.2.3.

}
Möglichkeit, die 
Erleichterungen der 
Nds. Wertgrenzen-
verordnung (NWertVO) 
in Anspruch zu nehmen, 
vgl. Ziffer 3.2.4.

Nein

Nein

Ja

Ja

Anmerkung:
Die Übersicht gilt nur für Förderprojekte, in denen der Zuwendungsbescheid die Einhaltung der ANBest-P vorgibt. Sie richtet sich in erster Linie
an nicht-öffentliche Zuwendungsempfänger, da hier - je nach Konstellation - zwischen der (zulässigen) Möglichkeit, Aufträge ohne Verfahren
direkt zu vergeben, bis hin zur Durchführung von formalen Ausschreibungen im Sinne des Vergaberechts alle Möglichkeiten eröffnet sind.

Die NBank übernimmt keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit. Wir weisen darauf hin, dass sich Abweichungen aus dem konkreten
Zuwendungsbescheid ergeben können, welche vorrangig zu beachten sind.
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